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Bagagewagen sein soll. Da dieser Wagen bisher |
auch die Reservemunition aufeahm, sollen die
65 Patronen pro Kopf, die er trug, bei jedem
Bataillon anf einem neuen Munitionswagen mit-'
gefihrt werden; aber auch der Mann soll eine
grdssere Anzahl Patronen tragen, was bei deren
neuen Modell ohne Vermehrung des Gewichts
bekanntlich mdglich ist. Die in dieser Hinsicht
bei den jingsten Mandvern gemachten Versuche
sind abschliessende gewesen, der Kriegsminister
hat die betreffenden Vorschlige des Infaoterie-
komitees angenommen. — Schon in unsern Be-
richten dber das Stellungsmandver bei Langres
hatten wir von der strengen Kritik gesprochen,
welche der Deputierte Gervais an der obersten
Fihrung der Armee geiibt hat (Nr. 50 Militar-
zeitung 1906). Auch andern gaben die vorjih-
rigen Manbver Anlass zu gleichurtiger Kritik.
General Pedoga verdffentlichte eine Broschire:
w»L’Armée - n'est pas commandés®; im gleichen
Sinn schrieben auch Marchand, die Gebrdder
Marguerite in die ,France militaire® und der
Berichterstatter der Budget - Kommission der
Kammer, der Abgeordnete Merrimys Dieser er-
klirt als den Grund des Ubels, dass seit dem
Kriegsminister Billot die Kommandanten der Ar-
meekorps entgegen den Bestimmungen des Ge-
setzes vom 24. Juli 1873 ldnger als drei Jahre
auf ihren Posten gelassen wiirden; und im Wei-
teren erblickt er in dem obersten Kriegsrat, so
wie er jetzt ist, ein Hemmnis zeitgemédsser Re-
formen, weil seine Mitglieder in keinem festen
Zysammenhang mit der Truppe stehen, daher
das Verstndnis fir die realen Beddrfnisse ver-
loren baben, ihre Téatigkeit sei mit einigen Unter-
schriften erschdpft. So habe sich denn auch der
oberste Kriegsrat gegen alle Neuerungen feind-
lich gezeigt, die von einsichtigen Geaeralen wie
von der Regierung verlangt wurden, z. B. den
Obergang zur zweijihrigen Dienstzeit und die
Vermehrung der Artillerie. Der Abgeordnete
Merrimys meint auch, dass die Zahl der Geuerale
gaoz gut um ein Finftel verringert werden
konne; dagegen miisse die Altersgrenze fiir alle
auf 60 Jahre herabgesetzt werden. Es darf als
ein gotes Zeichen angesehen werden, dass man
in der Armee von diesen Mitteln wenig Nutzen
erwartet, sondern der Aunsicht ist, dass der
Mangel an Initiative und an praktischem Ge-
schick, der bei den Mandvern beobachtet wurde,
seinen Grund habe in den von altersher herr-
schenden Amschauungen iber Fahrerausbildung
nod dber Aalage und Leitung der Mandver.
Die - herrschenden Anschauungen dber Offiziers-
ausbildung erz3gen nicht zur Selbstindigkeit, und
die Anlage und Leitung der Mandver gestatteten
weder selbstdndige Entschliisse, noch andre Be-
weise des Mutes und der Verautwortlichkeit.
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Ein englisches Urteil fiber ansre Armee.

Es mag von Imteresse sein, za hdren, in wel-
chem Sinne gegenwirtig in England ubser
schweizerisches Milizwehrsystem zu Vergleichen

| herangezogen wird.

Wie bekannt, trigt man sich in England mit
dem Gedanken einer grindlichen Reformierung
und Reorganisierang der Armee, und scheint
der gegenwirtige Kriegsminister Haldane, ob-
gleich ein Laie, doeh der richtige Mann, um
diese Frage zufriedenstellend zu 15sen. Jeden-
falls ist er der erste Kriegsminister, der mit
klar umschriebenen und durchdachten Vor-
schldgen auftritt und dberbaupt systematisch zu
Werke geht. Dabei ist er unermidlich bemiiht,
der englischen Nation bei jeder Gelegenheit die
unabweisbare Notwendigkeit einer grindlichen
Wehrreform vor Augen gzu fihren.

Am 16. Januar prisidierte er anlasslich eines
Vortrages, der im Theater der Royal United
Service Institution in London von einem Major
R. A. Johnson iber die Frage der Reorganisation
gehalten wurde. Der Vortrag war &usserst zahl-
reich besucht, und unter den Anweseaden be-
fanden sich u. a. General Lord Methuen, General
Sir W. Knox, Generalmajor Sir George Marshall,
Admiral Sir E. R. Freemantle, Admiral Sir N.
Bowden-Smith u. a.

Wie der ,Daily Telegraph* berichtet, erkldrte
der Vortragende, dass die bevorstehende Reor-
ganisierung der zweiten Linie der englischen
Armee su interessanten Vergleichen dieser Io-
stitution mit der schweizerischen Milizarmee
herausfordere.

Der schwierige Pankt eines jeden Milizsystems,
fuhr der Vortragende fort, sei, wie dies so gut
durch das schweizerische System geldst worden
sei, stets die grosse Frage: Wie kann man aus
einem Birger unter grosstméglicher Schonuong
seiner persdnlichen Freibeit und seiner Berufs- -
ausibuag in mdglichst kurzer Zeit und mit
mdglichst wenig Kosten einen ananehmbaren Sol-
daten machen? Die vier schweizerischen Armee-
korps plus etwa 30,000 Grenztruppen (gemeint
gind wohl die Gottharddivision und die Truppen
von St. Maurice) samt einer Reserve von zirka
90,000 Mann wiirden die Schweiz jihrlich
weniger als 25 Millionen Franken kosten, eine
Summe, die sogar durch das gegenwirtig am
Ruder befindliche liberale Unterhaus wohl kaum
als zu hoch bezeichnet wiirde (Beifall). Ks wire
beachtenswert, sich damit vor Augen zu halten,
dass England mit einem dem schweizerischen
konformen System ganz gut eine Million Miliz-
soldaten als zweite Linie aufstellen konnte, wie
dies der Kriegsminister in seinem Entwurfe be-
absichtige; wahrend unter dem gegenwirtigen



Systeme 850,000 Maon die fir jene Million
geniigenden vier Millionen Pfund verschlangen.
Die 218 Instruktionsoffiziere waren die einzigen
stdndigen Offiziere des schweizerischen Offiziers~
korps, wéhrend der Rest, selbst der grdssere
Teil des Generalstabes, ja selbst die Korps- und
Divisionskommandeure einfache Milizbirgeroffi-
ziere wiren.

Nachdem sich Major Johnson hierauf einldss-
lich tiber die Ausbildung der Offiziere und Unter-
offiziere verbreitet batte, fasste er scin Urteil
iiber die schweizerische Armee folgendermassen
zusammen: ,Das schweizerische System ist ein
solches mit einer kurzen grundlegenden Aus-
bildungsperiode, welche einerseits linger ist als
diejenige, die unsrer Miliz zu Teil wird, ander-
seits aber doch unendlich kirzer als diejenige
der grossen Militarstaaten Europas. Diese grund-
legende  Ausbildungszeit ist von jahrlichen
Ubungen im Auszuge bis zum 28. Altersjahre
gefolgt, woran sich der Ubertritt in die Reserve,
die 12 Jahre umfasst, anschliesst (zwei Punkte,
in denen der Vortragende nicht ganz richtig in-
formiert gewesen zu sein scheint). Wer nicht
personlich Dienst leistet, bezahlt jahrlich eine
nicht unbetriachtliche Wehrsteuer (Beifall). Der
Ertrag dieser Steuer fillt zar einen Haifte dem
Militdrdepartement, zur andern den Kantonen
zu. Wer seine Steuer nicht bezahlt, wird mit
Entzug des Stimmrechtes und Wirtshausverbot
bestraft (Beifall und Heiterkeit). Die Schweizer
betrachten die persdnliche Wehrpflicht als das
Grundprinzip ihres Milizsystems. Und mit Recht;
es- muss dies das Grundprinzip jedes reinen Mi-
lizsystems sein. Das schweizerische System der
allgemeinen Wehrpflicht ist aber auch ein System,
das geradezu bewunderungswiirdig die finanzielle
Frage last.

Der Stolz und die Freude, mit welcher der
Durchschnittsschweizer sich als zum Dienste
tauglich erklart sieht — der Wetteifer um Er-
nenoungen und Beforderungen in den mittlern
und hohern Klassen der Bevdlkerung — die Tat-
sache, dass die Offentliche Meinung jeden Land-
besitzer moralisch boykottieren wirde, der ni¢ht
jederzeit seinem Landbesitz zu Ubungszwecken
zur Verfigung stellen wiirde — die Tatsache ferner,
dass sogar die Schneider, die mit der Herstellung
der Uniformen betraut sind, mit einem minimen
Profit sich zufrieden geben missen — sind nun
aber nicht allein das Resultat der persnlichen
Wehrpflicht. Sie kommen vielmehr daber, weil
der Schweizer mit Begeisterung und Eifer dient
und er weiss, dass seine persdnliche Wehrpflicht
diese Begeisterung und diesen  Eifer verdient!
In unsrer eignen Miliz dagegen und bei unsern
Volunteers haben wir leider nicht immer diese
gleich erfreuliche Stimmung konstatieren kdnnen!*
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Herr Haldave kniipfte an den mit grossem
Beifall aufgenommenen Vortrag einige Be-
merkungen, in demen er u. a. hauptsichlich
dariiber seiner Verwunderung Ausdruck gab, dass
es der Schweiz trotz ibres Systems gelungen sei,
ihre Armee mit allen Hilfswaffen auszustatten ;
hauptsdchlich aber, dass es ibr mdglich war, sie
mit einer Artillerie zu versehen, auf deren Tich-
tigkeit sich der Schweizer etwas einbildet. Vor
allem aber hatte ihm die Tatsache am meisten
Eindruck . gemacht, dass auch das schweizerische
Wehrsystem mit unabwendbarer Deutlichkeit
zeige, dass es unmoglich sei, eine Reserve aus
Leuten zu bilden, die nicht langere Zeit bei der
Fahne, d. b. in der Linie gedient hitten.

Wir sehen, man hat in dieser Versammlung
sehr schmeichelhaft von wuns Schweizern und
unsrem Patriotismus gesprochen. Wir kdnnen
uns jedoch des Eindruckes nicht erwehren, dass
gar manches sogar nur zu schmeichelhaft war.
Mdchte unser Volk mit seiner Entscheidung
ibér die neue Militdrorganisation der hohen
Meinung, die man im Auslande von unsrem
Patriotismus bat, recht geben. 0. B.

Eidgenossenschaft.

Beftrderungen und Versetzungen.
A. Bettrderungen, (Schluss).
Verwaltungstruppen.

Zum Oberstleutnant der Major: Kintsehi Moritz in
Chur. Zu Majoren die Hauptleute: Egli Max in Bern,
Ganz Karl in St. Gallen. Zu Hauoptleuten die Ober-
leutnants: Acklin Karl in Bern, Kiiffer Gustav in
Valeyres sur Rances, Steiner Ferdinand in Winterthur,
Gut Jakob in Andelfingen, Murer Johann in Locarno,
Dagon Louis in Lausanne, Diiby Karl in Bern, Hart-
mann Konrad in Buchs (Aargau), Grossi Antoine in
Lausanne, Gygax Fritz in Chur, Walder Jakob in Glatt-
felden, Jeangros Xaver in Thun, Piot John in Pailly,
Meier Karl in Andermatt, Gisi Oskar in Aarau, Wild-
berger Johann in Neunkirch, Werner Karl in Schaff-
hausen, Rutishauser Alfred in Langenthal, Griitter
Arnold in Bern. Zu Oberleutnants die Leutnants:
Assal Oskar in Payerne, Galli Giuseppe in Mendrisio,
Kramer Albert in Bern, Schellenberg Heinrich in Winter-
thur, Boisot Gabriel in Genf, Jaccaud Paul in Yverdon,
Egger Walter in Aarwangen, Biirki Ernst in Thun,
Bohny Emil in Genf, Adam Angtle in Allschwil, Alt-
haus Johann in Bolligen, Grass Wieland in Urmein,
Studer Eugen in Hégendorf, Knorr Werner in Romans-
horn, Pitton Ernst in Mollondin, Bosche Paul in Kappel,
Gurtner Adolf in Bern, Schellenberg Albert in Ziirich,
Hifliger Gottlieb in Bern, Lob Julien in Lausanne,
Clerc Fritz in Steffisburg, Schupp Erust in Riiti, Hf-
liger Ernst in Zug, Dorer Walter in Bern, Buri Peter
in Matten, Niguille Oskar in Genf, Biihlmann Gottlieb
in Thorigen (H'buchsee), Oberhinsli Johann in Paris,
Liengme Léon in Cormoret, Bloch Jean Louis in La
Chaux-de-Fonds, Mider Fritz in Baden, Konecht Ernst
in Lyss, Koppel Alfred in St. Gallen, Liithy Hans in
Sarnen, Barben Alfred in Aschi, Schiffmacher Edmond
in Genf, Raaflaub Tell in Bern.



	Ein englisches Urteil über unsere Armee

